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BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

vom

þ6. Aprít2017

in dem Rechtsstreit

Klägerín und Rechtsbeschwerdeführerin,

- Prozessbevof rmächtigte: Rechtsanwärte Dr. Baukermann und rretter -
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i Der r. Zivirsenat des Bundesgerichtshofs hat am 26. ApríI 2017 durch den
r' vorsitzenden Richter prof. Dr. Büscher, die Richter prof. Dr. schaffert,

Dr. Kirchhoff, Prof . Dr. Koch und Feddersen

beschfossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Klägerin wird der Beschruss des
5. Zivirsenats des Kammergerichts vom 19. Aprir 2016 unter Zu-
rúckweisung des weitergehenden Rechtsmittels Ím Kostenpunkt
und insoweit aufgehoben, afs die s+fortige Beschwerde der Kläge_
rin úber einen Betrag von 211,gg € hinaus zurückgewiesen wor_
den íst.

Auf die sofortige Beschwerde der Krägerin wird der Kostenfestset-
zungsbeschluss des Landgerichts Berlin vom g. September 2015
teilweise abgeändert und wie folgt neu gefasst:

Die von der Bekfagten an die Klägerin .zu erstaftenden Kosten
werden auf 1.i0S,60 € nebst Zinsen in Höhe von fünf prozent_

. punkten über dem Basiszinssa2 seit dem 23. Juli 2015 festge_
setzt.

Die Kosten des Beschwerde- und Rechtsbeschwerdeverfahrens

hat die Beklagte zu tragen.

GegenstandswerÍ 699,45 €.
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Gründe;

l. Die Rechtsbeschwerde betrifft die Frage, ob die im verfahren nach

$ 101 Abs. 2 satz 1 Nr. 3 und Abs. 9 sat' l urhG gegen einen rnternet-provi-
der aufgewandten Rechtsanwaltskosten als im sinne von g gl Abs. I satz 1

ZPo notwendige Kosten eines nachfoþenden Rechtsstreits gegen die person

anzusehen sínd, die für eine tlber diese lp-Adrebse begangene urheberrechts-
verletzung verantwortlich ist.

Die Klågerin hat im Jahr 2011 einen lntemet-provider in neun Verfahren
nach $ 101 Abs.2 satz I Nr.3.urhG.auf Auskunft überdie lnhabervon ¡nsge-
saml702lP-Adressen in Anspruch genommen, über die das von ihr vertriebene
computeispiel "D .' unbefugt im Internet angeboten worden war. Zuvor hatte
sie gemäß s 101 Abs. 9 satz 1 urhG richterliche Gestattungen derVenrendung
der für die Erteílung einer solchen Auskunft erforderlichen verkehrsdaten er-
wirkt-

Nachdem sich aus den vom lnternet-provider der Klägerin erteilten Aus-
künften ergab, dass dem lnternetanschluss der Beklagten 103 der 702 lp-
Adressen zuzuordnen waren, forderte die Klägerin die Beklagte ohne Erfolg zur
Abgabe einer strafbewehden Ùnterlassungserklärung und Zahlung eines be-
stimmten Betrages zur Abgeltung alfer Ansprüche auf. Die Klägerin erhob ge-
gen die Beklagte Klage auf unterlassung und Erstattung der Abmahnkosten.
Der Rechtsstreit wurde durch Anerkenntnisurteii beendet.

Die Klägerin hat gemäß g r03 Abs. 2, s 104 Zpo die Festsetzung der
Kosten des verfahrens nach g i01 Abs. 2 satz l Nr. 3 und Abs. 9 satz 1 urhG
beantragt und Kosten in Höhe des auf die Beklagte entfalfenden Anteifs an den
Gesamtkosten von Gerichtsgebühren, Rechtsanwaltskosten und Auskunftskos-
ten des Providers in Höhe von 1.105,6j €geltend gemacht.
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Das Landgericht hat Kosten in Höhe von 20s,17 € nebst Zinsen festge-
setzt--auf die soforlþe Beschwerde der Klägerin hat das Beschwerdegericht die
erstattungsfähigen Kosten auf insgesamt 4 17,16 € nebst Zinsen festgesetzt und
die sofortige Beschwerde im übrigen zurückgewiesen. Mit íhrer vom Beschwer-
degericht zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Klägerin ihren Antrag
weiter.

lf. Das Beschwerdegericht hat angenommen, bei den in den Verfahren
nach g 101 Abs.2 satz I Nr.3 undAbs. 9 sat, I urhG angefallenen Rechts-
anwaltskosten handefe es sich nicht um gemäß g 9l Abs. 1 satz 1 zpo zu er-
stattende Kosten, weil sie zur zv,,ecke¡tsprechendén Rechtsverfolgung nicht
notwendig gewesen.seien. 'Die Notwend¡gkeít könne nicht bejaht ,"""un, *"nn
bestimmte. Kosten nach den Regeln für das vorbereitende Verfahren nicht als
notwendig anzusehen seien, um dieses Verfahren zum Erforg zu fúhren. Für
Verfahren nach g 101 Abs. 2 satz I Nr. 3 und Abs. 9 satz l urhG gärten ge-
meiß g 101 Abs. 9 satz 4 urhG die Vorschriften über das Verfahren in Famii¡en-
sachen und in den Angefegenheiten der freÍwilligen Gerichfsbarkeit entspre-
chend. Mangels venøeisung auf $ g1 Abs. I satz 2 Zpo seien nach g g0

FamFG die Kosten eines Verfahrensbevollmächt¡gten nícht bereíts kraft Geset-
zes als notwendige Kosten anzusehen. Die Notwendigkeit der Einschaltung
eines Rechtsanwafts sei datrei ¡n jedem Einzelfall zu prtifen. Es gelte'der
Grundsatz möglichst sparsamer verfahrensführung.' Di" Beauftragung eines
Rechtsanwalts sei nur geboten, wenn ein Beteíligter das konkrete Verfahren
nach seinen Fähigkeiten und Kenntnissen ohne Gefahr eines Rechtsnachteils

nicht ohne anwaltliche Berátung fühien könne. im Falle. der Klägerín sei die Be-
auftragung eines Rechtsanwalts nicht notwendig. sie bezeichne sich selbst als
führender vermarkter von digitaten Entertainmentprodukten und nehme für sich
ín Anspruch, für ihre Kunden die komplette vermarktung und den Vertrieb von
software, spielen und DVD-Filmen durchzuführen- sie verftige über eine kleine
Rechtsabteilung und wisse' offensichfl ich, unter welchen voraussetzungen von
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einer urheberrechtsverretzung durch die Verbreitung von Raubkopien auszuge-
hen bei und wie ein verfahren nach $ 10i Abs. 2 satz l Nr. 3 und Abs. 9 satz 1

urhG erfoþreich bestritten werden könne. Die Krägerin rasse die zur Durchset_
zung ihrer Ansp..¡che notwendigen Angaben und Daten ohne anwarfliche Hirfe
ermitteln. Bei den Verfahren nach g 101 Abs. 2 satz f Nr. 3 und Abs. 9 saÞ r
urhG handele es sich um Massenverfahrón, die nach einem immer greichen
schema abliefen. Es sei nicht nachzuvoilziehen, warum díe Krägerin sich nicht
in der Lage sehe, diese verfahren ohne anwalfliche Hirfe durchzuführen,

lll. Die gemäß g 574 Abs: I Satz I Nr. 2 Fall I ZpO statthafte und auch
sonst zurássige Rechtsbeschwerde der Krägerin ist begründet. Die Beurfeirung
des Beschwerdegerichts härt der rechflichen Nachprüfung nicht stand.

l. Ðas Beschwerdegericht ist zutreffend davon ausgegangen,. dass díe
Kosten des verfahrens nach g 101 Abs. 2 satz r Nr. 3 und Abs. 9 satz I urhG
gegen einen lnternet-provider auf Auskunft über den fnhaber èiner rp_Adresse
der Vorbereitung eines koni<ret bevorstehenden Rechtsstreits gegen die t""""
dienen, die frir eine über diese rp-Adresse begangene urhebenechtsverretzung
verantwortlich ist. Diese Kosten sind daher gemäß g 91 Abs. 1 saz 1 zpo zu
erstatten, soweit sie zu.r zweckentsprechenden Rechtsverfoþung notwendig
waren (BGH, Beschluss vom 15. Mai 2014 - I ZB 21113, GRUR 20f4, f23;
Rn. 10 = WRP 2014, 146g - Deus ex; Beschluss vom il. Dezember 2014
-lZB7t14, ZUM-RD 2015:214 Rn.l 9). Das Beschwerdegericht hat weiter zu_
treffend zugrunde gefegt, dass die Kosten des Verfahrens nach g l0l Abs. 2
Satz 1 Nr. 3 und Abs. 9 Satz 1 UrhG nur insorjveit im Sinne von $ 9l Abs. 1

sau 1 zPo notwendige Kosten eines nachforgenden Rechtsstreits gegen eine
Person sind, die fúr eíne úiber eine dieser rp-Adressen begangene urheber-
rechtsverletzung verantwortlich íst, afs sie anteìrig auf diese person entfaflen
(BGH, GRUR 2014,12Ag Rn. l8 - Deus ex; ZUM-RD 2015,214Rn. l0).
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2. Die Annahme des Beschwerdegeríchts, die im Verfahren nach S 101

Abs. 2 sa2 1 Nr. 3-und Abs. g satz I urhG aufgewandten Rechtsanwaltskos-

ten seien keine nach g 9l Abs. 1 satz l Zpo erstattungsfähigen notwendigen

Kosten des nachfolgend gegen die für die urheberrechtsverletzung verantwori-
liche Person geftihrten Rechtsstreits, ist nÍcht frei von Rechtsfehlern.

a) Nach g 9l Abs. 1 Satz I ZpO umfasst die Kostentragungspflicht der
unterliegenden Partei die Kosten des Rechtsstreits, insbesondere die dem
Gegner erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsver-
folgung notwendig waren.

aa) zu denKosten des Rechtsstreits gehören neben den durch die Ein-
leitung und Führung eines Prozesses ausgelösten Kosten auch diejenigen Kos-
ten, die der vorbereitung eines konkret bevorstehenden Rechtsstreits dienen.
Diese werden aus Gründen der prozesswirtschafrlichkeit den prozesskosten

zugerechnet und können im KostenfestseÞungsverfahren geltend gemacht
werden (vg!. BGH, Urteil vom 11. Dezember 1986 - lll ZRZïAIBS,WM 1987,
247,248; Beschluss vom 20. Oktober ZOOS - | ZB 21tOS GRUR 2006, 439
Rn. 1l = wRP 2006, 237 - Gertendmachung der Abmahnkosten). Kosten des
Rechtsstreits können danach etwa Kosten für Detektivermitflungen und rest-
käufe (vgl. BGH, GRUR 2006, 499 Rn. l1 - Gertendmachung der Abmahnkos-
ten) oder die in einem vorgeschalteten Güteverfàhren aufgewandten Kosten der
rechtsanwaltlichen vertretung sein (vgl. oLG Karlsruhe, JurBüro 200g, E3g;

zöllerl{erget,zPo, Sl. Aufr., g 91 Rn. 9). Die vêrtretung durch einen Rechts-
anwaltim verfahren nach g 101 Abs.,2 satz I Nr.3 undAbs. g satz I urhG
díent der vorbereitung eines konkret bevorstehenden Rechtsstreits gegen den
urhebenechtsverletzer, so dass die damit verbundenen Rechtsanwaltskosten

Kosten des anschließend gefrlhrten Rechtsstreits im sinne des g 9i Abs. I
Satz I ZPO sind.
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bb) Die Beurteílung, ob Kosten im Sinne des g 91 Abs. I Satz 1 ZpO für
die zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendig waren, hat sich daran

auszurichten, ob eine verständige und wírtschaftlich vernünftig denkende partei

die Kosten auslösende Maßnahme ím damaligen Zeitpunkt (ex ante) als sach-
díenlich ansehen dufte. Dabei darf die partei ihr berechtigtes lnteresse verfol-
gen und die zur vollen wahrnehmung ihrer Belânge erforderlíchen schritte tun.

sie tríft lediglich die obliegenheit, unter mehreren gleichgearteten Maßnahmen

die kostengünstigere auszuwählen (vgl. BGH, Beschluss vom 20. Oktober 2005
-VllZB 53/05, NJW 2006,446 Rn. 12; BGH, Beschluss vom .10. Juli ZO12

- Vl ZB 7t12, NJW 2012, 2734 Rn.9, jeweits mwN).

Nach diesem Maßstab erweist sich im Streitfall die Beauftragung eines

Rechtsanwalts mit der Durchführung des Verfahrens nach $ i0i Abs.2 Satz I
Nr. 3 und Abs. 9 Satz 1 UrhG als notwendig für die Rechtsverfolgung. Die Ver-

folgung zivilrechtlicher Ansprüche wegen urheberrechtsverletzungen zählt nicht

zu den orígináren Aufgaben eines Unternehmens, das sich mit dem Vertrieb
'von Software, Computerspielen und DVD-Filmen befasst. Es ìst daher, sofern

es rlber eine Rechtsabfeilung verfügt, nicht gehalten, diese zur Ermitflung und

Verfolgung solcher Anspniche einzusetzen (vgl. BGH, Urteil vom g. Mai 2008

- lzR 83/06, GRUR 2008; 928 Rn. 14 = i¡/Rp 2008, 1188 - Abmahnkostener-

satz; Urteii vom 17. Juli 2008 - I ZR 21gt}5, GRUR 2OOg, 996 Rn. 36 = WRp
I

2008, 1449 - Clone-CD; Urteit vom 4. Februar ZO|O - | ZR gOlOB, GRUR 2OlO,

1038 Rn. 23 f. = WRP 2010, 1169- Kosten für Abschlussschreiben l; Urteil vom

19. Mai 2010 - | ZR 14OtO8, GRUR 2010, li20 Rn. 26 = WRp 2010, 1495

- Vollmachtsnachweis). Der Umstand, dass es sich bei den Verfahren nach

$ 101 Abs. 2 Salz 1Nr. 3 und Abs. 9 Satz I UrhG aufgrund einer Häufung von

Rechtsverletzungen um vielfach auftretende Verfahren handelt, rechtfertigt

- entgegen der Ansicht des Beschwerdeþerichts - keine andere Beurteilung.

Ferner stèhen auch vom unternehmen selbst veranlasste Ermitflungsmaßnah-

men der-späteren Einschaltung eines Rechtsanwalts zur Verfahrensdurchfrih-

i)
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rung n¡cht entgegen. Diese erst spätere Hinzuziehung eines Rechtsanwalts

steht einem Unternehmen in gleicher Weise frei, wie es ihm grundsäZlich frei-

steht, die bei festgestellten Wettbewerbsverstößen vor der Einleitung eines ge-

richtlichen Verfahrens gemäß $ 12 Abs. 1 Satz 1 UWG regelmäßig gebotenen

Abmahnungen entweder selbst auszusprechen oder durch'beauftragte' Rechts-

anwälte aussprechen zu lassen (vgl. BGH, GRUR 2008, 996 Rn. 36 - Clone-

CD). Gegen die Überfragung dieser für den Ersatz vòn Abmahnkosten gelten-

den Regeln bestehen, aubh wenn die Abmahniosten selbst keine nach g 9l
Abs. I Satz 1 ZPO festsetzungsfähigen Prozesskosten sind (vgl. BGH, GRUR

2006, 439 Rn. l2 - Geltendnrechung Cer Abmatinkosten; BGH, Beschluss vom
j

2. Oktober 2OO8 - | ZB 3OtO8, WRP 2009, 75); keine Bedenken, weil es sich

insoweit um allgemeine Grúndsätze des Kostenerstattungsrechts handelt.

b) Danach eruveisen sich die von der Kläger.in im Streitfall geltend ge-

machten Kosten der Vertretung durch einen Rechtsanwalt in den Verfahren

nach $ 101 Abs. 2 Satz I Nr. 3 und Abs. 9 Satz'1 UrhG als notwendige Kosten

des nachfolgend gegen die Beklagte geführten Rechtsstreits.
'..

3. Der Höhe nach belaufen sich die auf Antrag der Klågerin festzuset-

zenden Kosten unter Berücksichtigung der auf dfe Beklagte entfalfendén Anzahl

an lP-Adressen auf insgesamt l.'f 05,60 €. Für die einzelnen Verfahren ergibt

sich Folgendes:

. - Verfahren Le Xoln zos o 218t11(Wert: 3.000 €)

. Gerichtskosten 200 €; .Rechtsanwaltskostén für Sicherungsverfahren: 1,3 Verfahrens-

gebi¡hr Nr. 3100 W-RVG 245,70 C, Post- und Telekommunikationspauschale Nr. 7002 w-
RVG 20 €; Rechtsañwaltskosten.für Gestattungsverfahren: 1,3 Verfahrensgèbühr Nr. 3100 W-
RVG 245,70 €, Post- und Telekommunikatiqnspauschale Nr. 7002 W-RVG 20 €; Auskunftskos-

ten des Providers 143,ee; von 138 angefragten lP-Adressen entf¡elen 29 auf d¡e Beklagte.

Das ergibt e¡nen Kostenanteil von 183,78 C.'

a
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Í ::Tir^y _rr:. 
w_Rvc 245,70 €, posr_ und retekommunikationspauschale ir ;;;;*], / :.\1:::::îlsanwattskosren 

frJr cesratrungsverfahren: 1,3 verfahrenssebijhr Nr. 3100 W_RVG 245,70 €, post- und rerekommunikationspauschare Nr. 7oozw-RVG 20 g Auskunftskos_
ten des providers 125,% e von gl ângefragten fp-Adressen entfieren achtauf die Bekfagte.. Der Kostenanteil beträgt 84,61 €.

)

- Verfahren LG KOtn ZOg O Zeo/l I Wert 3.OOO €) .

Ger¡chtskosten 200 q Rebhtsanwartskosten für s¡cherungsverfahren: 1,3 ve¡fahrens_gebühr Nr. 31oo **VG 245,t0 €, post_ und Terekommunikat;"*";;"';r;;"' *_RVG 20 €; Rechtsanwartskosten ft¡r Gestattungsverfahren: 1,3 verfahrensgebúhr Nr. 3100 w-RVe 245'70 €, post- und rerekommunikaiionspauschare Nr. 7002 *-RVG 20 g Aushunftékos_,-
ten des Providers 125'23 €; von 64 angefragten lp-Adressen entfielen âcht auf die Beklegte.

Es erg¡bt sich ein Kostenante¡t von l0Z,08 C

- veffahren LG Kötn 2o9p 2811r (wert 3.000 €)
Gerichtskosten 200 €; .Rechtsanr,r¿artskosten für sicherungsve rtahren: 1,3 verfahrens-gebrihr Nr' 3l0o *-RVG 245,70 €, post- und rerekommun¡kat¡onspauschare Nr. 7002 w-RVG 20 €; Rechtsanwaltskosten füf Gestattungsverfahren: t,S Verfahrensger;;r;; ;;;; ;_RVc 245,70 €.' post- und rerekommunikat¡onspauschare Nr. 7002 *_RVG 20 q Auskunftskos-

ten des providers 12s,29€; von 9l angefragten rp.Adressen entfieren ,,r;;;;";ä"""
Es ergibt sich ein Kostenanteil v on 141,20 €.

- verfahren LG KÖln 209 o 3luu, 1*"n a.ooo u¡ ' :

Gerichtskosten 200 €; Rechtsanwãltskosten für sicherungsverfahren: j,3 Verfahrens-gebühr Nr. 3l0O W-RVG 245,70 €, post_ und feetommrnif"t¡onspauschale Nr. 7002 W-RVG 20 €; Rechtsanwaltskosten'ftir cestatttlngsvèrfahren: i,S Verfahrensgerr;, _;. ;r;; ;-RVG 245,20 €., post- und Tetekommun¡kat¡onspauschafe Nr. 7002 *-*UO}O a, Oì;klnisä_ten des Pfov¡ders 107,34 €; von 52 angeffagten rp'Adressen entfieren 22 auf die'ekragte.
Der Kostenanteil macht 354,85 € aus

- Verfahren Lc Kötn214.O 220/ll (Wert 3.OOO g
Gerichtskosten 200 €; .Rechtsanwartskosten ft¡r sicherungsverfahren: 1,3 Verfahrens_gebüh¡ Nr' 3100 *-RVG 245,70 €, post- und rerekommunikationspauschare Nr. 7002 w-RVG j0 €; Rechtsanwartskosten fr¡r Gestattungsver.fahren: 1,3 verfahrensgiibühr Nr..iì00 w_

J
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RVG 245,70 €., Post- und Telekommunikationspauschale Nr. 7002 W-RVG 20 €; Auskunftskos-

ten des Providers 125,23 €; von 74 angefragten lP-Adressen entfielen neun auf die Beklagte.

Es ergíbt s¡ch e¡n Kostenanteil von 104,18 €.

- Verfahren LG Röln 221 O 265t11 (Wert 3.000 €)

Ger¡chtskosten 200 €; Rechtsanwaltskosten für Sicherungsverfahrén: 1,3 Verfahrens-
gebühr Nr. 3100 W-RVG 245,70 €., Post- und Telekommunikat¡onspauschale Nr. 7002 W-
RVG 20 €; Rechtsanwaltskosten ft¡r Gestattungsverfahren: 1,3 Verfahrensgebühr Nr. 3.100 W-
RVG 245,70 €, Posþ und Telekommun¡kat¡onspauschale Nr. 7002 W-RVG 2O q Auskunftskos-

ten des Providers 125,23 €; von gO angefragten lP,Adressen entfielen neun aufd¡e Beklagte.

Es ergibt sich e¡n Kostenanteil von 85,66 €.

- Vedahren LG Köln 229 O 224111 (Wert 3.000 €)

Gerichtskosten 200 €; Rechtsanwaltskosten für Sicherungsverfahren: 1,3 Verfahrens-
gebühr Nr..3100 !r']r'-Rvc 245.70 €, Posh und Telekommunikationspauschale Nr. Z0O2 W-
RVG 20 €; Rechtsanwaltskosten fr.¡r Gestattqngsverfahren: 1,3 Verfahrensgebühr Nr. 31OO W-
RVG 245,70 €, Post- und Telekommunikationspauschale Nr. 7002 W-RVG 20 €; Auskunftskos-

ten des Providers 1O7,UCi von 48 angeftagten lP-Adressen entfiel eine auf die Beklagte.

Es erg¡bt sich ein Kostenanteíl von 17.,47 e.

- Verfahren Lc Kõln 232 O 24A11 (Wert 3.000 €)

Gerichtskosten 200 €; Rechtsanwaltskosten für Sicherungsverfáhren: 1,9 Verfahrens-

gebúhr Nr. 3100 W-RVG 245,70 €, Post- und Telekommunikationspauschale Nr. 7002 w-
RVG 20 €; Rechtsanwaltskosten für Gestattungsverfahren; 1,3 Verfahrensgebühr Nr. 31OO W-
RVG 245,70 €, Post- und Telekommunikat¡qnspauschale Nr. 7002 W-RVG 20 €; Auskunfrskos-

ten des Prov¡ders 125,23 €; von 64 angefugten f P.Adressen entfielen zwei auf die Beklagte.

Ës ergibt sich e¡n Kostenanteil von 26,77 €.

\
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4. Die Kostenentscheídung folgt aus g 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO.

Schaffert

Feddersen

:en:
Entscheidung vom 08.09.2015 - 16 O 435114 -

, Entscheidung vom 19.04.2016 - 5W 208115 -

Kirchhoff

/1
Ausgcîattúút
(Îíjhringer) kb"U'q 
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